
[l. Organisation der Landwirtschaftskammer.

A. Aufgaben und Zusammensetung der Landwirtschaftskammer und

ihrer Organe.
Die Landwirtsschaftskammer für die Provinz Schlesien wurde auf Grund des

Gesetßes über die Landwirtschaftskammern vom 30. Juni 1894, nachdem durch Aller-
höchste Verordnung vom 3. August 1895 die Errichtung von Landwirtschaftskammern
sür die Mehrzahl der Provinzen der preußischen Monarchie angeordnet war, ein-
gerichtet. Sie konstituierte sich am 4. März 1896 und nahm Anfang April desselben
Jahres ihre Tätigkeit auf, indem sie in allen Beziehungen an die Stelle des
landwirtschaftlichen zentralvereins für Schlesien fen dessen Auflösung zu
ihren Gunsten in den am 2. März bezw. 8. Mai 1896 stattgehabten Sitzungen des
Zentralkollegiums besschlossen worden war.

Zum Zwecke der korporativen Organisation des landwirtschaftlichen Berufs-
standes geschaffen, hat die Landwirtschaftskammer die Bestimmung:

1. Die Gesamtinteressen der Land- und Forsstwirtschaft der Provinz Schlesien

uz122 20e o fie Hehary unt Pötv-turs hit §r§t les uacticher
Organisation des Berufsstandes der Landwirte zu fördern. ;

2. Die Verwaltungsbehörden bei allen die Land- und Forstwirtschaft betreffenden
Fragen durch tatsächliche Mitteilungen und Erstattung von Gutachten zu unter-
stützen, welche sich nicht nur auf Maßregeln der Gesezggebung und Verwaltung von
allgemein landwirtsschaftlichem JInteresse, sondern auch vor allem auf Maßnahmen zu
erstrecken haben, welche die Organisation des ländlichen Kredits und sonstige gemein-
same Aufgaben betreffen.

. s. Den lséznischen Fortschritt der Landwirtschaft durch zweckentsprechende Ein-
s gen zu fördern.

fits "ich Maßgabe der für die Börsen und Märkte zu erlassenden Bestimmungen
bei der Verwaltung und den Preisnotierungen der Produktenbörsen sowie der Märkte,
insbesondere der Viehmärkte, mitzuwirken.

Die Landwirtschaftskammer für die Provinz Schlesien setzt sich den „Satzungen“
gemäß aus 124 ordentlichen Mitgliedern zusammen, deren Wahlbezirke die einzelnen
Landkreise der Provinz sind, mit Ausnahme der Kreise Beuthen, Kattowig,
Tarnowit, und Zabrze, welche zu einem Wahlbezirke, dem alten Beuthener Land-
kreise vereinigt sind. Die Anzahl der in einem jeden Wahlbezirke zu wählenden
Mitglieder beträgt der Regel nach zwei, eine Ausnahme hiervon machen nur die
Kreise Glogau, Liegnit, Breslau, Neumarkt, Schweidnit, Leobschüt,
Neiße, Ratibor, welche je 3 Vertreter in die Landwirtschaftskammer entsenden.
Zu diesen 124 ordentlichen Mitgliedern kommen noch 12 außerordentliche, welche von
der Kammer auf jedesmal 3 Jahre gemäß § 14 des Gesees, welcher eine Zuwahl bis

merh Heye! ge ordentlichen fitgiüeder zekatict.zugcwUhlt werden; den außer-
K. ft tquedsrtt ficht ur ss ven der M ; tzkammct sind die der-

zeitigen oder früheren Eigentümer, Nuynießer und Pächter land- oder forstwirt-
schaftlich genutzter Grundstücke, deren Grundbesit oder Pachtung im Bezirk der

ogatdwirtschaftskammer zu einem Grundsteuerreinertrage von 35 fglern ss
f§rtnegntrEr Tft Beuutnng Enerin Schleien wohnhafte
Borstandsmitglieder oder Beamte von Vereinen nach mindestens 10 jähriger ent-
sprechender Tätigkeit und endlich solche Personen, denen wegen ihrer Verdienste um

ie Landwirtschaft von der Kanmer die Wählbarkeit beigelegt wre.
s Die Mitglieder der Landwirtsschaftskammer treten nach Bedarf, jedoch mindestens
innal im Jahre, za Plenarsißkungen zusammen, um über Gegenstände von


